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Vorlage-Nr.: 219/2022 

Bearbeitung: FB 6 - Fr. Rohde, 

Hr. Tittes 

Datum: 07.07.2022 

 

Sitzungsvorlage 

 

 

 

Gremium: Gemeinderat 

Am: 19.07.2022 

 

 

Betreff: 

Ermächtigung zur Beauftragung von Vergaben während der Sommerpause 2022, die in die 

Zuständigkeit eines Ausschusses bzw. des Gemeinderates gehören 

 

Anlage(n): 

Mitzeichnung 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat ermächtigt Frau Oberbürgermeisterin Ursula Keck oder Vertreter/-innen 

im Amt, während der sitzungsfreien Zeit bis zum 09.09.2022 Vergaben herbeizuführen, die 

nach der Hauptsatzung in die Zuständigkeit der Ausschüsse bzw. des Gemeinderates fallen. 

Die Stadtverwaltung wird den Gemeinderat über die getätigten Vergaben nach der 

Sommerpause informieren. 

 

Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 

Gemeinderat Beschlussfassung öffentlich 19.07.2022  

 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Entfällt 

 

   

 

Deckungsvorschlag: 

 

Entfällt 
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Sachdarstellung und Begründung: 

 

Am 19.07.2022 findet die vorletzte Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause statt. 

Verschiedene Baumaßnahmen, deren Vergabe nach der Hauptsatzung aufgrund der 

Vergabesumme in die Zuständigkeit eines Ausschusses bzw. des Gemeinderates gehören, 

konnten bis dato noch nicht zu einer Vergabereife gebracht werden. Die nächste Sitzung 

eines Ausschusses bzw. des Gemeinderates ist erst wieder für Ende September 

vorgesehenen. Zur Sicherstellung kontinuierlicher Arbeits- und Bauabläufe ist es 

erforderlich, diese Vergaben nach ihrer Ausschreibung, Prüfung und Wertung umgehend 

herbeizuführen. 

 

Die Oberbürgermeisterin oder Vertreter/-innen im Amt kann nach § 44 (2) Satz 1 GemO 

beauftragt werden, vom Gemeinderat übertragene Aufgaben zu übernehmen. Nach § 9 Nr. 

8 der Hauptsatzung der Stadt Kornwestheim kann der Gemeinderat Aufgaben auf die OBM 

übertragen. Im § 39 (2) GemO ist geregelt, welche Aufgaben nicht auf beschließende 

Ausschüsse übertragen werden können. Diese Aufgaben können auch auf die 

Oberbürgermeisterin nicht übertragen werden (§44 Absatz 2 Satz 3). § 39 (2) GemO greift 

im Hinblick auf die Ermächtigung zur Tätigung von Vergaben nicht. 

 

Voraussichtliche Vergaben während der Sommerpause 2022 

zur Sicherstellung kontinuierlicher Arbeits- und Bauabläufe 

 

Bauvorhaben: 

 

 Sporthalle Pattonville, Sanierung Sanitärbereich Süd - Elektroarbeiten, Fliesenarbeiten 

und Rohbauarbeiten; 

 Alte Stadtbücherei, provisorische Dachsanierung - Gerüstarbeiten, 

Dachabdichtungsarbeiten und Flaschnerarbeiten; 

 Obdachlosenunterkunft Im Moldengraben 49+53 - Installation PV-Anlage; 

 Haus der Musik – Beleuchtungssanierung; 

 Philipp-Matthäus-Hahn Schule – Verglasungsarbeiten und Innentüren. 

 

Es wird vorgeschlagen, von den voraussichtlich zu erwartenden Vergaben in der 

Sommerpause Kenntnis zu nehmen und Frau Oberbürgermeisterin Ursula Keck o.V.i.A 

während der sitzungsfreien Zeit bis zum 09.09.2022 zu ermächtigen, diese Vergaben 

herbeizuführen. Nach der Sommerpause wird die Stadtverwaltung den Gemeinderat über 

die getätigten Vergaben informieren. 

 

 

 


